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Die administrative Entlastung gehört zu 
den Standbeinen einer Wachstumspolitik. 
Der Bundesrat hat sie denn auch im 17-Punk-
te-Programm des Wachstumspakets1 unter 
dem Titel «Optimierung der Staatstätigkeit» 
als Massnahme 11 eingebaut. Darin wurde das 
Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement 
(EVD) verpflichtet, eine entsprechende Bot-
schaft vorzulegen. Ziel des Berichtes «Verein-
fachte Regulierungen für die Wirtschaft» ist es, 
die Schweiz bezüglich der administrativen 
Belastung international zu positionieren und 
auf dieser Basis Massnahmen in verschiede-
nen Bereichen vorzubereiten. Diese werden 
dann in eine Sammelbotschaft einfliessen, die 

der Bundesrat Ende 2006 zuhanden des Parla-
mentes verabschieden sollte.

Worum geht es?

Regulierungen sind für die Unternehmen 
ein Kostenfaktor. Der Staat muss – gerade mit 
Blick auf den Standortwettbewerb – ein vitales 
Interesse haben, diese Kosten für die Unter-
nehmen zu minimieren. 

Es ist verständlich, dass die Unternehmen 
jede Stunde, die sie für administrative Belange 
einsetzen, als eine Stunde zu viel erachten. 
Andererseits kann und will eine moderne ar-
beitsteilige Gesellschaft nicht ohne eine Reihe 
von Regulierungen auskommen. Und derarti-
ge Regulierungen sind oft mit direkten Belas-
tungen für die Unternehmen verbunden. 

Unternehmen haben die Tendenz, sich all-
gemein über die Regulierung zu beklagen. 
Diese Klagen betreffen verschiedene staatliche 
Eingriffe, welche die Unternehmen behindern. 
Dabei geht es sowohl um einzuhaltende staat-
liche Normen als auch um Kontrollen, Kom-
plikationen von administrativen Verfahren 
oder zusätzliche Investitionen. Wettbewerbs-
politik, Handelspolitik und Steuerniveau  
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Regulierungen sind für die Unternehmen ein Kostenfaktor. Andererseits kann und will eine moderne arbeitsteilige  
Gesellschaft nicht ohne eine Reihe von Regulierungen auskommen. Es ist jedoch eine Aufgabe des Staates, dort, wo 
dies möglich ist, die administrative Belastung für Unternehmen zu senken. Bild: Comstock
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sind ebenfalls Gegenstand von Beschwerden. 
Manchmal betreffen die Klagen sogar völlig 
private Beziehungen, wie etwa die Dokumen-
tationsanforderungen der Banken für die Ge-
währung eines Kredites.

Nicht allen Forderungen der Unternehmen 
kann streng nachgekommen werden. Sehr 
ernst zu nehmen sind jedoch diejenigen, die 
mit der Regulierung und der administrativen 
Entlastung zu tun haben, denn die kumulier-
ten Kosten in diesem Bereich belaufen sich auf 
mehrere Milliarden Franken pro Jahr für 
Schweizer Unternehmen. Die Reduktion der 
Kosten ist ein ständiges Ziel der Unterneh-
men; dasselbe sollte auch für den administra-
tiven Aufwand gelten, welchen der Staat den 
Unternehmen auferlegt. Der Versuch, die ad-
ministrativen Kosten zu senken, ist ein Prinzip 
guter Verwaltung.

Regulierung und administrative Kosten 
sind eng miteinander verbunden. Üblicher-
weise verursachen Regulierungen drei Arten 
von Kosten für die Unternehmen:
– Administrative Kosten (Verfahren und 

Kontrollen, Erhebung oder Verarbeitung 
von Daten, Formalitäten wie das Ausfüllen 
von Formularen sowie Beschaffung von 
Informationen über die Regulierung); also 
der bürokratische »Papierkram», den man 
im Englischen als «red tape» bezeichnet.

– Kosten für die Einhaltung der Regulierung 
(Änderung der Herstellungsprozesse, zu-
sätzliche Investitionen usw.)

– Kosten im Zusammenhang mit der Ein-
schränkung des Handlungsspielraums der 
Unternehmen (verpasste Gelegenheiten 
und aufgrund der Regulierung unzugäng-
liche Märkte). 

Als Beispiele kann die Hygiene in einem 
Restaurant oder die Sicherheit am Arbeits-
platz betrachtet werden. Die administrativen 
Kosten umfassen die Kontrollen durch die 
Behörden, die Dokumentationspflicht der 
getroffenen Massnahmen, die Gebühren einer 
allfälligen staatlichen Bewilligung und die In-
formationsbeschaffung. Die Kosten für die 
Einhaltung der Regulierung sind diejenigen, 
die für konkrete Hygiene- oder Sicherheits-
massnahmen anfallen (z.B. Reinigungen, 
Schutzhelme oder -schuhe). Der unternehme-
rische Handlungsspielraum schliesslich wird 
zum Beispiel dadurch eingeschränkt, dass das 
Untergeschoss eines Gebäudes für gewisse 
Tätigkeiten nicht gebraucht werden darf oder 
dass der Unternehmer einen Teil seiner Zeit 
und seiner Energie für die Einhaltung der Re-
gulierung aufwenden muss, den er sonst für 
die Entwicklung seines Unternehmens hätte 
nutzen können. Administrative Entlastung 
bedeutet zwar vor allem, die administrativen 
Kosten zu senken – doch die Grenze zwischen 

den administrativen Kosten und den Kosten 
für die Einhaltung der Regulierung ist nicht 
immer deutlich auszumachen.

Unter den Massnahmen zur administrati-
ven Entlastung kann auch die Vereinfachung 
der Regulierungen aufgeführt werden. Die 
Vereinfachung wirkt der zunehmenden Kom-
plexität entgegen, die von den Unternehmen 
– vor allem von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) – immer mehr als ein Pro-
blem wahrgenommen wird.  Regulierungen, 
die einfacher zu verstehen und anzuwenden 
sind, senken die Informationskosten für die 
Unternehmen. Dies hat nur Vorteile, denn je 
komplexer die Regulierungen sind, desto eher 
werden sie bürokratisch, unterschiedlich (be-
sonders in einem föderalistischen System) 
oder gar überhaupt nicht angewendet. Eine 
positive Folge der Vereinfachung ist also, dass 
die Einhaltung des Gesetzes zunimmt.

Wo stehen wir im internationalen  
Vergleich?

Wenn wir beurteilen wollen, wie die 
Schweiz in Bezug auf administrative Belas-
tung international positioniert ist, können wir 
nicht isoliert auf die Einschätzung national 
tätiger Unternehmen abstellen, sondern wir 
müssen uns mit ähnlichen Ländern verglei-
chen. Ähnlich deshalb, weil diese Länder in der 
Regel die direkten Konkurrenten bei der An-
siedlung wertschöpfungsintensiver Firmen 
sind.

Bei den allgemeinen rechtlichen Rahmen-
bedingungen und bezüglich des generellen 
Niveaus administrativer Belastungen muss 
die Schweiz den internationalen Vergleich 
keineswegs scheuen – auch nicht den Vergleich 
mit den wettbewerbsstärksten Industrielän-
dern. Drei vom International Institute for 
Management Development (IMD) erhobene 
Indikatoren geben einen ersten Überblick 
über die allgemeinen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und über bürokratische Belastun-
gen für Unternehmen (siehe Tabelle 1).2 Die 
ersten beiden Indikatoren – Legal framework 
und Bureaucracy – erheben Regulierungs- 
wirkungen und zeigen, dass im Verhältnis zu 
anderen Ländern die staatliche Bürokratie  
als weniger hinderlich empfunden wird. Die 
Schweiz erreicht bei diesen Indikatoren den 
dritten bzw. den zweiten Rang. Der dritte  
Indikator – Business legislation –fasst 22 Indi-
katoren zu unterschiedlichen Aspekten staat-
licher Regulierung von Unternehmen zusam-
men. Dieser Indikator umfasst sowohl den 
Aspekt der Regulierung an sich wie auch den-
jenigen der Regulierungswirkungen. Die ein-
zelnen zugrunde liegenden Indikatoren befas-
sen sich mit Bereichen wie dem Grad der 
Öffnung der Wirtschaft, der Intensität des 

1  Siehe Interdepartementale Arbeitsgruppe Wachstum 
(2005): Das Wachstumspaket des Bundesrates seco, 
Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 9D.

2  International Institute for Management Development, 
World Competitiveness Yearbook 2004, Lausanne, 2004. 
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Wettbewerbs sowie der Regulierung des Ar-
beits- und des Kapitalmarktes. Die Schweiz 
liegt hier eher im Mittelfeld der untersuchten 
Länder, wofür vor allem die beiden erstge-
nannten Bereiche verantwortlich sind. 

Die vier aus der Executive Opinion Survey 
des World Economic Forum (WEF) hervorge-
henden Indikatoren der Tabelle 2 geben Aus-
kunft über die Wirkungen von Regulierung 

aus der Sicht von wirtschaftlichen Führungs-
kräften.3 Aus einer Outcome-Perspektive wer-
den hier insbesondere die Belastungen für 
Unternehmen eingeschätzt, welche sich aus 
Interaktionen mit staatlichen Stellen ergeben. 
Bei der Effizienz des rechtlichen Rahmens im 
Hinblick auf Streitschlichtung und Klage-
möglichkeiten gegenüber staatlichem Han-
deln (Indikator Efficiency of legal framework) 

Rechtliche Rahmenbedingungena  Bürokratiea  Regulierung der Wirtschaftb 

 «Die rechtlichen Rahmenbedingungen  
(1 = behindern die Wettbewerbsfähigkeit  
der Unternehmungen, 10 = fördern die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmungen)»

  «Die Bürokratie (1 = behindert wirtschaft- 
liche Aktivitäten, 10 = behindert wirtschaft-
liche Aktivitäten nicht)»

 Zusammenfassung der 22 Kriterien zu «Re-
gulierung der Wirtschaft»; Teil des Kapitels 
«Effizienz der Regierung». Rangwert inner-
halb einer Auswahl von 60 Ländern und  
Regionen.

Dänemark 6.9  Dänemark 6.1 Dänemark 4

Irland 5.7  Schweiz 4.8 Österreich 8

Schweiz 5.6  Schweden 4.4 USA 11

Österreich 5.6  Österreich 4.2 Irland 12

USA 5.5  Norwegen 4.1 Schweden 16

Norwegen 5.3  Irland 4.1 Schweiz 17

Niederlande 4.8  Niederlande 3.8 Niederlande 19

Japan 4.6  USA 3.4 UK 20

Schweden 4.5  Japan 3.1 Frankreich 22

UK 4.1  Frankreich 2.8 Norwegen 27

Deutschland  3.9  UK 2.5 Deutschland 30

Frankreich 3.3  Deutschland 2.2 Japan 41

Tabelle 1

Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen und Bürokratie

a IMD World Competitiveness Online 2005. Quellen: IMD / Die Volkswirtschaft
b IMD World Competitiveness Yearbook 2004.

Effizienz der rechtlichen   Ausmass bürokratischer   Belastung durch Regulierungen  Belastung durch Regulierungen  
Rahmenbedingungen  Hindernisse   der Zentralregierung der Lokalregierung
«Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für Privatunternehmungen zur 
Streitbeilegung und zur Überprüfung 
der Rechtmässigkeit staatlichen Han-
delns und/oder staatlicher Regulie-
rungen sind in Ihrem Land (1 = ineffi-
zient und Manipulationen unterwor-
fen, 7 = effizient und folgen klaren, 
neutral geregelten Abläufen)»

 «Wie viel Zeit verbringen die leiten-
den Kader in Ihrer Firma in Kontak-
ten/in Verhandlungen mit Regie-
rungsbeamten (als Prozentsatz der 
Arbeitszeit)? (1 = 0%, 2 = 1–10%,  
3 = 11–20%, ... , 8 =  81–100%)»

 «Das Erfüllen administrativer Erfor-
dernisse (Bewilligungen, Regulierun-
gen, Berichte) der Zentralregierung 
ist in Ihrem Land (1 = belastend,  
7 = nicht belastend)»

 «Das Erfüllen administrativer Erfor-
dernisse (Bewilligungen, Regulierun-
gen, Berichte) der lokalen/regiona-
len Regierung ist in Ihrem Land  
(1 = belastend, 7 = nicht belastend)» 

Dänemark 6.5 Frankreich  1.9 Österreich  4.3 Schweden 4.7

Schweden 6.4 Norwegen  2.0 Schweiz  4.0 Irland 4.6

UK 6.3 Irland 2.1 Schweden 4.0 Norwegen 4.5

Norwegen 6.3 Schweiz  2.3 Irland  3.9 Schweiz 4.3

Deutschland 6.2 USA  2.4 Deutschland 3.8 Österreich 4.2

Schweiz 6.1 UK  2.4 UK  3.5 Deutschland 4.0

Österreich  6.0  Schweden 2.4 Norwegen 3.5 Dänemark 4.0

Niederlande 6.0 Japan 2.4 USA 3.2 UK 3.9

USA 5.3 Dänemark  2.4 Niederlande  3.0 USA 3.5

Frankreich 5.1 Deutschland  2.5 Dänemark 3.0 Niederlande  3.2

Irland 5.0 Österreich  2.6 Japan 2.8 Japan 3.2

Japan 4.8 Niederlande 2.6 Frankreich 2.2 Frankreich 2.6

Tabelle 2

Interaktion mit staatlichen Stellen aus der Perspektive von Unternehmungen

 Quellen: World Economic Forum (2004) / Die Volkswirtschaft
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befindet sich die Schweiz im Mittelfeld der 
zwölf untersuchten Länder. Ihre Position liegt 
hinter den drei skandinavischen Ländern, 
Grossbritannien und Deutschland, aber vor 
den übrigen sechs Ländern. Besser – nämlich 
auf dem vierten Rang – steht die Schweiz im 
Bezug auf die Zeitressourcen, die Unterneh-
menskader für Interaktionen mit Regierungs-
beamten einsetzen (Indikator Extent of bu-
reaucratic red tape). Aufschlussreich sind 
schliesslich der dritte und der vierte Indikator 
(Burden of central government regulation bzw. 
Burden of local government regulation). Bei den 
administrativen Belastungen durch die zen-
tralstaatliche Ebene steht einzig Österreich 
noch besser da als die Schweiz. 

Genauere Zahlen zum Zeitaufwand für 
administrative Aufgaben aufgrund staatlicher 
Regulierung wurden durch eine Studie von 
Müller (1998)4 erhoben, in der die Schweiz  
mit den Nachbarländern Deutschland und 
Österreich verglichen wurde. Der Vergleich 
fiel sehr vorteilhaft für die Schweiz aus, da 
administrative Aufgaben in den Unterneh-
men hierzulande weniger als die Hälfte der 
Zeit in Anspruch nahmen als in Deutschland 
und Österreich. 

Trotz der im Allgemeinen guten Situation 
gibt es in gewissen, spezifischeren Bereichen 
Verbesserungspotenzial. Dies betrifft einmal 
die Unternehmungsgründungen, bei denen 
die Schweiz bei einigen Indikatoren der 
OECD5 eher eine Position im unteren Mittel-
feld einnimmt, wenn man mit den gleichen 
Ländern vergleicht. Auch bei der Umsetzung 
von E-Government sieht die Situation der 
Schweiz weniger günstig aus. Beim Prozent-
satz der vollständigen onlinefähigen Dienste 
für Bürger und Unternehmen figuriert sie ge-
mäss einigen Indikatoren der europäischen 
Kommission6 eher in den hinteren Rängen. 
Bei Vergleichen zum Umsetzungsgrad von 
Online-Dienstleistungen für Unternehmen 
(in Bereichen wie Körperschaftssteuer, Um-
satzsteuer, Gewerbeanmeldung, Übermitt-
lung von Daten an Statistikämter, Zoller- 
klärungen, Umweltkonzessionen, Öffentliche 
Beschaffung) bewegt sich die Schweiz gemäss 
der gleichen Studie ebenfalls in den hinteren 
Rängen, bestenfalls manchmal im Mittelfeld. 

Eine weit gefächerte Palette von Indikato-
ren international anerkannter und beachteter 
Quellen zeigt also zusammengefasst, dass die 
Schweiz selbst im Vergleich mit einer Auswahl 
wirtschaftlich besonders wettbewerbsfähiger 
OECD-Länder im Allgemeinen eine gute Po-
sition einnimmt. Dies ist insbesondere für 
allgemeine Indikatoren zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen und zu administrativen 
Belastungen der Fall. Innerhalb dieser Spit-
zengruppe etwas weniger gut steht die Schweiz 
in einigen spezifischen Unterbereichen da, so 

etwa bei Erleichterungen für Unternehmens-
gründungen oder im Bereich E-Government. 
Letztere sind denn auch Bereiche, welche in 
Bezug auf künftige Massnahmen besondere 
Aufmerksamkeit erhalten. 

Den Vorteil, den die Schweiz in diesem Be-
reich hat, gilt es zu pflegen und auszubauen. 
Unser Ziel muss sein, dass die Schweiz in dieser 
Hinsicht der beste Standort weltweit ist. Um 
dieses ehrgeizige Ziel anzustreben, sind eine 
ganze Reihe von zusätzlichen Massnahmen 
vorgesehen, die im folgenden Abschnitt kurz 
dargestellt werden.7

Was sind die wichtigsten 
Reformbereiche?

Im Bericht werden insgesamt weit über 100 
zusätzliche Massnahmen vorgeschlagen. Die 
wichtigsten Verbesserungen lassen sich in die 
folgenden drei Kategorien zusammenfassen:

E-Simplification

Der Bericht informiert über die Entwick-
lung von Projekten im Bereich der Transak-
tionen zwischen der Regierung und den  
Unternehmen («G2B») und zeigt, in welche 
Richtung die zukünftigen Arbeiten gehen 
(KMU-Websites, digitale Signatur, elektro-
nische Übertragung der Lohndaten, SHAB, 
Simap usw.). Die Informationsstufe wird 
überschritten; die Entwicklung geht in Rich-
tung elektronische Kommunikation und 
Transaktionen.

Reduktion der Bewilligungen um 20%

Am 2. Februar 2005 beschloss der Bundes-
rat zu prüfen, welche Bewilligungen aus einer 
Liste von ungefähr 500 bestehenden bundes-
rechtlichen Bewilligungen aufgehoben wer-
den könnten, mit dem Ziel, mindestens 20% 
davon abzuschaffen. Das seco hat die Vor-
schläge der Ämter via Departemente gesam-
melt. Auf der Grundlage der heutigen Vorschlä-
ge kommt man auf eine Reduktion von 12%. 
Die Überprüfung wird in den nächsten Mona-
ten fortgesetzt werden, um das Ziel von 20% 
zu erreichen.

Vertiefte Kosten-Nutzen-Analyse  
neuer Regulierungen

Hier geht es um eine Verstärkung der vom 
Bundesrat in den letzten Jahren eingeführten 
drei Instrumente zur Verhinderung von neuen 
administrativen Belastungen: Regulierungs-
folgenabschätzung, KMU-Verträglichkeitstest 
und Forum KMU. Die Geschäftsprüfungs-
kommission des Nationalrates (GPK-N) hat 
am 20. Mai 2005 einen Bericht veröffentlicht, 
in dem Empfehlungen zur Verbesserung die-
ser drei Instrumente abgegeben werden. Der 
hier vorgestellte Bericht enthält die Ant- 

3  World Economic Forum, Global Competitiveness Report 
2004–2005, Lausanne, 2004. 

4 Müller, Christoph (1998). Administrative Belastung  
von KMU im internationalen und kantonalen Vergleich, 
Studienreihe Strukturberichterstattung, hrsg. vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (heute seco), 
St.Gallen, 1998.

5 OECD, Product Market Regulation in OECD Countries: 
1998 to 2003, Economics Department Working Paper  
Nr. 419, 1. April 2005.

6  European Commission Directorate General for Informa-
tion Society and Media, Online Availability of Public Ser-
vices: How is Europe Progressing?, März 2005.

7  Wir bleiben bei der Beschreibung im folgenden Ab-
schnitt sehr kurz, da die Projekte in den folgenden  
Artikeln genauer beschrieben werden.
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   Eingesparte Arbeitsstunden

Massnahme Inkrafttreten Anzahl Unternehmen/Aufträge pro Unternehmen/Antrag Total pro Jahr

E-Simplification

Elektronische Übermittlung der Lohndaten,  2007 300 000 Unternehmen ca. 5 h pro Monat 18 000 000a 
Koordination zwischen den Buchführungsprogrammen,  
der AHV und der Suva 

Rechtsgültigkeit der elektronischen Informationen  2006 40 000 bis 60 000  10 Minuten 1 900 000 
des Handelsregisters mit SHAB-online  Informationsanfragen pro Tag 

Fähigkeit des KMU-Portals, in Verbindung mit der  2006 300 000 Unternehmen,   0,5 h pro Formular 1 500 000 
digitalen Signatur und dem Formularserver   jedes 10 Formulare pro Jahr 
Transaktionen vorzunehmen 

Vereinfachte Verwaltung der öffentlichen Aufträge  2006 Potenzial von 90 000  2 h pro Transaktion 180 000 
mit Simap2  Transaktionen pro Jahr  

Online-Unternehmensgründung für Personen- und  2005–2006 mehr als 10 000 Gründungen  2,5 h pro Transaktion 25 000 
Kapitalgesellschaften   pro Jahr 

Aufhebung von Bewilligungenb    

Aufhebung der Milchkontingentierung 2009 60 000 Prozeduren pro Jahr,   2 h pro Übertragung  40 000 
  wovon 20 000 Übertragungen von  
  Milchkontingenten

Vereinfachung der Verfahren für die Einfuhr von  2007 6000 (wovon mindestens  6 h 9000 
Tieren und Waren tierischen Ursprungs  1500 ab 2007 abgeschafft)

Aufhebung der Befreiungen von  2005 6000 Verfahren pro Jahr 0,5 h 3000 
der Fahrzeug-Typengenehmigung 

Aufhebung der Lex Koller 2011 2000 Verfahren pro Jahr 5 h 10 000

Regulierungen des EVD    

Koordination der Kontrollen in den Landwirtschafts- 2008 mehr als 60 000  1–1,5 h pro Jahr 60 000–90 000  
betrieben, Harmonisierung der amtstierärztlichen   landwirtschaftliche Betriebe 
Kontrollen und der Kontrollen der Milchqualität

Vereinheitlichung der Gesuchsformulare  2006 2500 Bundes- und 9500  0,5 h 6000 
für Arbeitszeitbewilligungen  kantonale Bewilligungen  
   = 12 000 pro Jahr 

Abschaffung der doppelten Kontrolle durch Kanton  2005 mindestens 1000 Verfahren  0,5 h 500 
und Bund für die Betriebsbewilligung industrieller  pro Jahr 
 Betriebe

Massnahmen zur zukünftigen Vermeidung allzu kostspieliger Regulierungen   

Verbesserte Regulierungsfolgenabschätzungen der  2006   nicht  
Gesetzes- und Verordnungsentwürfe durch gemeinsame     quantifizierbar 
Analysen des seco und des betroffenen Bundesamtes

Verstärkung der KMU-Tests 2006   nicht  
    quantifizierbar

Stärkung der Rolle des Forums KMU und Verbesserung  2006   nicht  
der Kommunikation    quantifizierbar

Schaffung eines neuen Koordinationsorgans für die KMU- 2006   nicht  
Politik des Bundes und für die administrative Entlastung     quantifizierbar

Andere Massnahmen    

Verbesserung der Publikationen der MWST-Verwaltung  2006 306 000 Steuerpflichtige 1 h 306 000

Vereinfachung des MWST-Gesetzes 2009? 306 000 Steuerpflichtige  nicht 
    quantifizierbar

Vereinfachung der Revision für die KMU 2007 80 000 AGs  Annahme: 40  000 10 h (ohne Berücksichtigung 400 000 
    wählen das Opting-out  der Vereinfachung der Revision)  

Abschaffung der Arbeitsbeschaffungsreserven  2007–2008 1 100 Unternehmen 0,5–0,6 h 600

Verbesserungen beim Transport von Sonderabfällen  2006 120 000 Unternehmen 1,5 h 180 000

Total (eingesparte Arbeitsstunden)    ca. 22 500 000

Wirtschaftliche Gewinne (in Franken)  à 40.– pro Stunde  ca. 900 000 000

Tabelle 3

Vereinfachung des unternehmerischen Alltags: Von den Unternehmen eingesparte Arbeitsstunden 

 Anmerkung: Die Tabelle stellt annäherungsweise die Gewinne dar, welche mit Hilfe der wichtigsten im Bericht «Vereinfachung des Quelle: seco / Die Volkswirtschaft
 unternehmerischen Alltags» präsentierten Massnahmen zu erreichen sind. Die Zahlen müssen als Grössenordnungen interpretiert werden,  

nicht als exakte Zahlen. Sie schliessen die in der öffentlichen Verwaltung eingesparten Arbeitsstunden nicht mit ein. 
a Die administrative Entlastung resultiert aus der Entwicklung von Computerprogrammen, die kompatibel sind mit den  

Datenerfordernissen der öffentlichen Verwaltung. Die Standardisierung wird durch die gegenwärtigen Vorarbeiten ermöglicht, 
wobei sich die administrative Entlastung erst mit der Entwicklung entsprechender Computerprogramme durch den Privatsektor ergibt. 

b Die Abschaffung von Bewilligungen führt zu einer administrativen Entlastung, erlaubt aber auch das Entwickeln wirtschaftlicher  
Tätigkeiten, welche zuvor nicht möglich waren. Dieser letztere Effekt ist wahrscheinlich weit bedeutender als das blosse Einsparen  
administrativer Belastungen. 
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wort des Bundesrates an die GPK-N und be-
schreibt, wie die drei Instrumente verbessert 
werden. Das EVD schlägt vor, dass jedes Jahr 
5–10 Gesetzesentwürfe einer gründlichen 
Prüfung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen 
unterzogen werden. Die Liste der Themen 
würde vom Bundesrat verabschiedet. Die 
Kommunikation zu diesen Instrumenten 
würde verstärkt, auch zu Handen des Parla-
ments.

Der Bericht enthält zudem eine ganze Rei-
he von administrativen Vereinfachungen in 
anderen Bereichen, insbesondere solche im 
Verantwortungsbereich des EVD. 

Was bringen die Reformen  
den Unternehmen?

Die in den letzten Jahren durchgeführten 
Arbeiten haben gezeigt, dass die administra-
tiven Belastungen der Unternehmen viele 
verschiedene Dimensionen aufweisen, die  
jedoch fünf Prozessen zugeordnet werden kön-
nen: Unternehmensgründung, Lohnadminis-
tration, Bewilligungen, Rechnungsabschluss 
und Steuererklärung, Schuldbetreibung und 
Konkurs. Verbesserungen werden für jeden 
dieser fünf Prozesse erfolgen: 
– Unternehmensgründung: Schon heute er-

möglicht die Website www.kmuadmin.ch, 
ein Unternehmen online zu gründen, und 
sie ist im Begriff, ihre Funktionalitäten 
weiter auszubauen. Die laufende Revision 
des GmbH-Rechts wird ebenfalls zu Ver-
einfachungen führen.

– Lohnadministration: Die elektronische 
Übermittlung der Lohndaten zwischen 
den Unternehmen und der Verwaltung 
entwickelt sich weiter. Der neue Lohnaus-
weis stellt dabei einen wichtigen Meilen-
stein dar.

– Bewilligungen: Der Aktionsplan enthält 
mindestens 40 Massnahmen aus dem Be-
reich der Bewilligungen.

– Rechnungsabschluss und Steuererklärung: 
17 Praxisänderungen zur Vereinfachung 
der MWST sind 2005 bereits in Kraft getre-
ten, und die Arbeiten zur Vereinfachung 
des Systems durch eine Gesetzesänderung 
laufen. Die Revision wird zurzeit im Parla-
ment erörtert, und die Vereinfachung ist 
eines der Themen der Reform. Auch bei der 
Unternehmenssteuerreform II sind Ver-
einfachungen vorgesehen.

– Schuldbetreibung und Konkurs: Die Verein-
heitlichung des Zivilprozessrechts wird 
Vereinfachungen in diesem Bereich brin-
gen.

Wie geht es weiter?

Auf der Basis des nun vorliegenden Berich-
tes wird bis Ende 2006 eine Sammelbotschaft 
zur administrativen Entlastung erarbeitet. 
Diese Botschaft wird die notwendigen An-
passungen in Gesetzen und Verordnungen 
enthalten, die es zur Umsetzung der über  
100 Massnahmen braucht, welche im Rahmen 
des Aktionsplans identifiziert worden sind. 
Die Bemühung um den Abbau administra-
tiver Belastungen ist eine Daueraufgabe, die 
auf Stufe des Bundes von sämtlichen Eidge-
nössischen Departementen und Bundes-
ämtern mitgetragen werden muss. Die admi-
nistrative Entlastung der Unternehmen ist 
eine harte Knochenarbeit, der sich auch 
Kantone und Gemeinden nicht entziehen 
können.  
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Beim Beispiel der Hygiene in einem Restau- 
rant umfassen die administrativen Kosten u.a. 
staatliche Kontrollen, Gebühren, konkrete  
Hygiene- oder Sicherheitsmassnahmen oder 
Einschränkungen des unternehmerischen 
Handlungsspielraums.


